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Sonderschulen werden teurer 
Budgetierter Kredit deckt Landesbeiträge nicht mehr 

Im Budget für das laufende Jahr 
sind 23 000 Franken für Landesbei
träge an schweizerische Sonder
schulen eingesetzt, die Schiller aus 
Liechtenstein betreuen. Diese Sum
me reicht bei weitem nicht mehr 
aus, um die effektiven Kosten zu 
decken. Die Regierung musste beim 
Landtag einen Nachtragskredit von 
80 000 Franken beantragen, der zu 
Lasten des Bildungswesens geht. 

Im Regierungsbericht an den 
Landtag werden die Gründe für 
diesen Nachtragskredit ausführlich 
dargelegt: 

«In insgesamt elf verschiedenen 
schweizerischen Sonderschulen sind 
derzeit neunzehn liechtensteinische 
Kinder und Schüler, welche kör
perlich oder geistig behindert sind, 
zu Bildungszwecken untergebracht. 
An die Kosten für die schulische 
und teils medizinische Betreuung 
der Schüler sowie an die Auf
wendungen für die Verpflegung und 
Unterkunft leisten nach bisheriger 
Regelung das Land und die Gemein

den einen Beitrag von je 5 Franken, 
die Eltern einen solchen von 4 Fran
ken und die Invalidenversicherung 
einen Beitrag von maximal 25 Fran
ken je Schultag. In den vergan
genen Jahren hat sich an den Son
derschulen ein starker Kostenan
stieg bemerkbar gemacht, welcher 
insbesondere auf vermehrte Perso
nalaufwendungen für die intensive 
Betreuung von kleinen Schüler
gruppen während und ausserhalb 
der Schulzeit zurückzuführen ist. 
Diese Entwicklung führte dazu, 
dass die geleisteten Beiträge nicht 
mehr zur Deckung der Be
triebsausgaben der Sonderschulen 
ausreichten und damit zu Defiziten 
führten. Entsprechend der Regelung 
in verschiedenen schweizerischen 
Kantonen hat die Regierung bereits 
in den zurückliegenden Jahren 
vereinzelte Defizitanteile für liech
tensteinische Schüler übernommen. 
Ein Teil der anteiligen Ausga
benüberschüsse wurde darüber 
hinaus von der Invalidenversi
cherung ausgeglichen. 

haben sich in diesem Jahr infolge 
des Kostenanstiegs derart vermehrt, 
dass die verfügbaren Kreditreser
ven nicht ^ e h r  zür Deckung der 
Beitragsleistungen ausreichen. Die 

Die Anträge der Sonderschulen auf vorliegenden und teils bereits begli-
Uebernahme restlicher Defizitan- chenen Abrechnungen gehen auf 
teile für liechtensteinische Schüler folgende Sonderschulen zurück: 

1 042.20 
18 870.— 
6 772.55 
3 786.55 
5 030.50 
4 667.— 
7 609.60 

Kinderpflegeheim Scalottas, Scharans GR 
Stiftung für Taubblinde, Zürich 
Kinderheim Soldanella, Rueras GR 
St. Josefsheim, Bremgarten 
Johanneum, Neu St. Johann 
Taubstummen- und Sprachheilschule St. Gallen 
Stiftung für cebralgelähmte und körperbehinderte Kinder, Chur 
Sonnenberg, Institut für sehbehinderte und 
blinde Kinder, Freiburg 
Genossenschaft' Gehörlosenhilfe, Zürich 
Total Defizitanteile 

5 6 3 8 . 0 5  
3 5 3 0 . 2 0  

5 6  9 4 6 . 6 5  

Weitere Gesuche werden 
erwartet 
Die angeführten Defizitanteile be
treffen teils die Rechnungsperiode 
1977 und teils das letzte Abrech
nungsjahr. Aufgrund der Vorprü
fung durch das Bundesamt für 
Sozialversicherung werden die Bei
tragsgesuche in unregelmässigen 
Intervallen vorgelegt, was die Ab
schätzung des Kreditbedarfs er
schwert. Da auch von den übrigen 

Sonderschulheimen entsprechende 
Gesuche zu erwarten sind, wird der 
notwendige Zahlungskredit vor
sorglicherweise mit 80 000 Franken 
zu bemessen sein. Die rechtliche 
Grundlage für die Beitragsleistung 
leitet sich aus den Artikeln 16 und 
34 des Schulgesetzes ab, nach deren 
Wortlaut der Staat die Sonder
schulung gewährleistet und in Zu
sammenarbeit mit öffentlichen und 
privaten Institutionen für den Un
terhalt der Sonderschulen sorgt.» 

Hilfe für Problemfälle s m  
«Jugendhilfe» als stärkstes Element im neuen 
Jugendgesetz-Entwurf - von Anton Gubser 

Der Entwurf eines neuen Jugendge
setzes, der bereits in einzelnen 
Beiträgen gewürdigt wurde, enthält 
unter dem Titel «Jugendhilfe» eine 

Als Erziehungsträger tritt unter 
anderem auch die Kirche auf. Ist 
diese überhaupt personell in der 
Lage, solche Aufgaben zu über

Anzahl von Bestimmungen, die die nehmen? Ist der Rang, den sie in 
heutige Rechtslage entscheidend zu diesem Gesetz an einigen Stellen 
verbessern in der Lage sein einnimmt noch zeitgemäss, wenn 
können. Hierin liegt auch die doch die Jugendlichen alle Werte 
Stärke des Entwurfes: nicht die fi- und Traditionen über Bord gewor-
nanzielle «Jugendpflege» mit ihren fen haben, wie die Erläuterungen 
Subventionen oder der Verbotska- feststellen mussten? 
talog des «Jugendschutzes», son- . . .  . 
dern die Hilfe für jene Problemfäl- A r m  d e s  J u g e n d a m t e s ?  
le, die mit der Umwelt nicht fertig Der erste Absatz des Artikel 28 ist 
werden und in Lebenslagen geraten 
sind, aus denen sie kaum mehr her
ausfinden, werden sich - aller Vor
aussicht nach bewähren und einen 
Beitrag zu Schutz und Entwicklung 
der Jugend leisten. Dennoch sind 
einige Punkte zu überdenken und 
vielleicht zu verbessern, 

Problematik der 
Jugendhilfe 
Artikel 24 versichert, dass die J u 
gendhilfe in erster Linie Aufgabe 
der ' Erziehungsträger sein soll, 
deren Rechte und Pflichten nicht 
beschränkt werden. Ihre Wünsche 
jedoch im Falle von «Massnahmen» 
werden, so sagt Artikel 28, nur be
rücksichtigt, wenn sie angemessen 
sind und keine unvertretbaren 
Mehrkosten erfordern. Auch mit 
der Freiwilligkeit hapert's: gegen 
den Willen des Erziehungsberech
tigten können Hilfsmassnahmen, 
wie z. B. die Einweisung in ein 
Erziehungsheim, nur auf gericht
liche Anordnung hin getroffen wer
den. Wenn sie aber freiwillig 
durchgeführt wird, wird auch hier 
Angemessenheit und vor allem 
Sparsamkeit verlangt? So. legt es 
jedenfalls Artikel 28 nahe. 

schiefgegangen. Sa strebt die Ju 
gendhilfe die sinnvolle Zusammen
arbeit mit den Erziehungsberechtig
ten an — nur für die Zusammen
arbeit braucht es zwei: wer ist der 
Partner, über den sich das Gesetz 
ausschweigt? Ausserdem soll der 
«altersgerechte aktive Einbezug 
des Kindes oder Jugendlichen» 
verwirklicht werden. In was sie 
einbezogen werden sollen, das 

erfährt der suchende Leser nicht. 
Wenn man, was naheliegt, die Zu
sammenarbeit von Erziehungsbe
rechtigten und Jugendamt (oder 
dergleichen) ahnt, so steht der 
schützenswerte Sprössling plötzlich 
in einer Zweifrontenstellung: auf 
der einen Seite das Jugendamt 
(oder wie die staatliche Stelle auch 
heissen mag), auf der anderen die 
Eltern. Diese werden dann zum ver
längerten Arm des Jugendamtes. 

Wer trägt die Kosten? 
Die Kosten der heute geleisteten 
Jugendhilfe werden grösstenteils 
von Heimunterbringungen ver
schlungen. Vergegenwärtigt man 
sich, dass ein solches Heim 80 
Franken im Tag oder etwa 2500 
Franken im Monat kostet, dann er
schaudert man angesichts der Be
stimmung des Artikel 50: diese 
Kosten, ob freiwillige Jugendhilfe 
oder nicht (!), trägt der Betroffene 
oder deren Angehörige. Werden 
diese Kosten nicht gedeckt, dann 
übernimmt sie die öffentliche Hand. 
Ueber die Verteilung entscheidet Fortsetzung auf S/2 

Ihr Heizöl 
liefert Ihnen prompt, 

zuverlässig 
und preisgünstig 

Otto Rieser-Frick 
Balzers 

Telefon 075/416 90 

Imkerverein 
Sondertagung zum 
50]ährlgen Bestehen 
(Mitg.) - D ie se s  Jahr feiert der 
Liechtensteinische Imkerverein 
se in  SOjähriges Bestehen.  Aus 
d iesem Anlass  führt e r  am 7 .  Ok
tober 1 9 7 9  im Freizeitzentrum 
Resch eine Tagung für Imker und 
Naturfreunde durch. Nebst  in
teressanten Filmen und Vor
trägen, sowie  d e n  offiziellen 
Feierlichkeiten, findet auch  e ine  
Ausstellung über alte und neue  
Imkergerätschaften statt. Diese  
Tagung soll Begegnung und Treff
punkt aller Natur- und Bienen
freunde aus  nah und fern sein.  
Der Liechtensteinische Imkerver
ein hofft auf zahlreichen Besuch,  
und bittet alle Imkerinnen und 
Imker, Natur- und Bienenfreunde, 
s ich  d i e se s  Datum jetzt s c h o n  z u  
merken, um an der 50-Jahrfeier 
d e s  Vereins dabei zu  sein.  — Wei
tere Informationen werden folgen. 

| Unser Land 
| am Fernsehen 
! Michael Schanze und 
! Kinder aus Eschen 
ji (tv.) - Das ers te  «1, 2 oder  3», 
| nach einer längeren Pause,  wartet 
| mit einer Ueberraschung auf. 
I Michael Schanze  begrüsst  dies-
jj mal nicht wie  üblich Spielkinder 
| aus  Deutschland, Oesterreich und 
j der Schweiz,  sondern a u s  drei 
i; angrenzenden Gebieten: a u s  
J Liechtenstein, Südtirol und dem 
5 Elsass.  Aus d e m  Fürstentum 
t Liechtenstein werden Kinder aus  
< Eschen bei diesem Quiz für 
jj s ieben-  bis zwölfjährige Zu-
i schauer  dabeisein. Das Fernsehen 
| DRS strahlt «1, 2 o d e r  3» am 
i Mittwoch, d e m  19. September,  um 
| 17.10 Uhr, aus.  Die Wiederholung 
| ist am Freitag, dem 21. Septem

ber, zur gleichen Zeit. 

WENN ES UM 
SICHERHEIT GEHT 

B S E - S l c h e r u n g « l e c h n l k  A G  
A e u l e s t r a s s e  4 7  F L - 9 4 9 0  V a d u z  
T e l e f o n . 0 7 5 2 1 0 2 2  T e l « x : 7 7  7 7 0  

das Jugendamt. Müssig festzustel
len, dass es sich hierbei um ganze 
Monatsgehälter handeln kann, über 
die damit entschieden wird. Fügt 
man hier noch an, dass es weniger 
die betuchten Kreise sind, deren 
Nachkommen diese Hilfe in 
Anspruch nehmen müssen, dann 
hat  man eine Ahnung von der 
Tragweite solcher Kostenvertei
lung. 

Behördendickicht 
Jeder Jugendhilfefall setzt eine um
fangreiche Bürokratie in Bewe
gung. Zuerst spricht das Jugendamt 
mit dem Jugendlichen, nützt dies 
nichts, so wird Mitteilung an den 
Jugendrat gemacht, der jedoch nur 
zusammentritt, wenn e r  einberufen 

Tödlicher 
Verkehrsunfall 
Vierjähriges Ruggeller Kind 
von Auto erfasst 
(p.) - Am D i e n s t a g a b e n d  fuhr  u m  
18.30 Uhr e i n e  l i ech tens te in i sche  
Autolenkerin auf d e r  Haup t s t r a s se  
du rch  Ruggell in nörd l icher  Rich
tung.  Sven O e h r y ,  g e b .  1975, 
wohnhaf t  in Ruggell, r ann t e  zu 
d i e s e r  -Zeit in Fahr t r ichtung d e r  
AutolenKerin vom rechtsse i t igen  
Trottoir  q u e r  ü b e r  d i e  Fah rbahn  
direkt vor d a s  Fahrzeug,  w u r d e  
dabe i  frontal e r fass t  u n d  au f  d i e  
Fah rbahn  gesch leuder t .  D a s  Kind 
erlitt s c h w e r e  Ver le tzungen,  
d e n e n  e s  kürz n a c h  Einlieferung 
ins Spital G r ä b s  er lag.  
Den  Eltern s p r e c h e n  wir  zum 
schmerzl ichen.  Verluste u n s e r e  

, aufriohtige Antei lnahme a u s .  

AHV-IV-FAK: 

Anstieg des AHV-Fonds auf rund 190 Millionen Franken 

Interessantes Zahlenmaterial lie
fert uns der Jahresbericht der 
AHV, IV und Famillenausglefchs-
kasse für das Jahr 1978, der u. a. 
auch zur gesetzesmässlgen Be
handlung in der nächsten Land
tagssitzung auf dem Traktandum 
steht. So ist dem Bericht zu ent
nehmen, dass die vermögensmäs-
sige Lage als gut zu bezeichnen 
ist, da sowohl der AHV-Fonds-
Zuwachs als auch die Netto
rendite infolge der noch geringen 
Inflation auf dem Stand der 
Vorjahre gehalten werden konnte. 
Im Jahre 1978 notierte man e i n e n .  
weiteren Anstieg d e s  AHV-Fonds 
von 166.65 Mio auf rund 190 Mio 
Franken. 
Und s o  präsentiert sich d a s  Bild 
der festen AHV-Anlagen auf Ende 
1978: 
Bauland rund 3 Mio (Vorjahr 3 
Mio), Appartementhaus Lettstras
s e  31, Vaduz, 312 500 (335 500), 

Verwaltungsgebäude Gerbenweg 
5 ,  Vaduz, 1 . 3 3  Mio ( 1 . 3 8  Mio), 
AHV-Darlehen «Johanneum», Neu 
St. Johann, 3 1 5 0 0 0  ( 3 5 0  0 0 0 ) ,  
AHV-Darlehen an Verein für Ab
fallbeseitigung 2 . 8  Mio ( 3 . 1 7 5  
Mio), AHV-Darlehen an das  Land 
Liechtenstein 1 0  Mio ( 1 0  Mio), 
AHV-Darlehen an  Schlachthof
genossenschaft  1 . 4 5  Mio ( 7 2 5  0 0 0 ) ,  
AHV-Darlehen an die Gemeinden 
Liechtensteins 1 . 5  Mio ( 1 . 9  Mio), 
AHV-Darlehen an  die Liechten
steinische Stiftung für d a s  Alter, 
Vaduz, 1 . 2  Mio ( 1 . 2 5  Mio), Obliga
tionen 2 5  Mio ( 2 5  Mio), Anlagen 
bei der Landesbank 7 5  Mio ( 7 5  
Mio), AHV-Fonds Konto Landes
bank Nr. 2 2 0 . 0 0 0 . 0 7  Fr. 5 8 . 2 7  Mio 
( 3 5 . 5 8  Mio), AHV-Kasse, ordentli
cher  Verkehr 7 . 2 7 7  Mip ( 5 . 9 5  Mio), 
Liechtensteinische Landeskasse,  
Steuerabzüge 4 2  0 0 0  ( 6 9  0 0 0 ) ,  
übrige transitorische Aktiven AHV 
2 . 4 3  Mio ( 2 . 9 4  Mio). Anlagen im 

Jahre 1978 total 
Franken (Vorjahr 
Franken). 

1 8 9  8 9 0  2 9 2 . 6 5  
1 6 6  6 5 4  8 7 6 . 8 0  

Feste Anlagen: 
Invalidenversicherung 
IV-Darlehen an «Johanneum», 
Neu St. Johann, 3 1 5  0 0 0  Franken 
(Vorjahr 3 5 0 . 0 0 0  Franken), IV-Dar
lehen an Liechtenst. Stiftung für 
d a s  Alter, Vaduz, 2 . 2  Mio ( 2 . 3  
Mio). AHV und IV-Darlehen zu
sammen 1 9 2 . 4  ( 1 6 9 . 3  Mio). 

Für 100 Millionen Franken 
Obligationen 
Die AHV/IV-FAK-Anstalten haben 
insgesamt 1 0 0  Millionen Franken 
in längerfristigen Obligationen bei 
der  Landesbank angelegt.  Her
ausstechend sind dabei  die 
durchschnittlich hohen Zinssätze. 
Allerdings muss  man bedenken,  
d a s s  d iese  Anlagen in d e n  Jahren 
der  Zinshausse  (also 1 9 7 3 — 1 9 7 6 )  
getätigt wurden. Das heisst,  d a s s  

bei einer Laufzeit von 5—7 Jahren 
ein grosser  Teil der  1 0 0  Millionen 
bald fällig werden und der AHV-
Verwaltungsrat vor der Proble
matik der  Neuplazierung stehen 
wird. Denn heute ist d a s  Zinsni
veau erdrückend niedrig. Die 
Anlagen im einzelnen: 
• 5 Mio zu  6 V j  Prozent Zins 

(Laufzeit 3 0 . 1 1 .  7 4 — 3 0 . 1 1 .  7 9 )  

• 5 Mio z u  7 Prozent 
(Laufzeit 3 1 . 1 2 .  7 4 — 3 1 . 1 2 .  7 9 )  

• 1 0  Mio zu 7 Prozent 
(Laufzeit 3 1 . 1 . 7 5 — 3 1 . 1 . 8 0 )  

• 5 Mio z u  7 Prozent 
(Laufzeit 1 . 2 .  7 5 — 3 1 . 1 . 8 0 )  

• 1 5  Mio zu 5 Prozent 
(Laufzeit 1 . 9 . 7 3 — 1 . 9 . 8 0 )  

• 1 0  Mio zu 6 V 2  Prozent 
(Laufzeit 7 . 7 .  7 5 — 7 .  7 . 8 0 )  

• 1 0  Mio zu 5 ' A  Prozent 
(Laufzeit 3 1 . 1 2 .  7 5 — 3 1 .  1 2 .  8 0 )  

• 1 0  Mio zu 4 V *  Prozent 
(Laufzeit 5 . 1 1 . 7 6 — 4 . 1 1 . 8 3 )  

• 1 0  Mio zu 3 ' / *  Prozent 
(Laufzeit 1 . 2 . 7 7 — 1 . 2 . 8 4 )  

• 2 0  Mio zu 3 V 2  Prozent 
(Laufzeit 2 2 . 1 2 .  7 7 — 2 2 . 1 2 .  8 2 )  

Die Aufteilung der übrigen AHV-
IV-Darlehen und ihre Verzinsung 
folgt in einer der  nächsten Aus
gaben. (hoe) 


